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RS OGH 1961/12/5 3Ob433/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1961

Norm

ABGB §233 A

ABGB §282 A

ABGB §1098

Rechtssatz

Die Zustimmung des Kurators des Hauseigentümers zur Ausübung des Friseurgewerbes in der vermieteten Wohnung

bedarf keiner p:egschaftsbehördlichen Genehmigung. Eine solche Maßnahme der ordentlichen Verwaltung könnte

auch vom Hausverwalter vorgenommen werden. Die Genehmigung kann nicht einseitig widerrufen werden.
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